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Hintergrund 

Am 1. April 1999 trat in Deutschland die Biostoff-Verordnung (BioStoffV) als nationale Umset-

zung der EG-Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 über den „Schutz der 

Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit“ in Kraft [1].  

Mit dieser Verordnung wurden Arbeitsschutzregelungen auch für solche Arbeitsbereiche ge-

schaffen, in denen biologische Arbeitsstoffe nicht gezielt eingesetzt werden, sondern biologi-

sche Gefährdungen vielmehr als ungewollte Begleiterscheinung während eines Arbeitspro-

zesses auftreten können.  

Bereits vor dem in Kraft treten der Verordnung hatten sich mehrere Fragestellungen heraus-

kristallisiert, die einer raschen Klärung und Konkretisierung bedurften. Deshalb wurde vorab 

bereits mit der Erarbeitung Technischer Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) begon-

nen.  

Von Anfang an war die BioStoffV als Grenzwert-freie Verordnung ohne Messverpflichtung 

konzipiert. Allerdings fehlte fundiertes und vergleichbares Datenmaterial über Expositionssitu-

ationen in bestimmten Arbeitsbereichen und Branchen, um Anhaltspunkte für mögliche Ge-

sundheitsgefahren und damit notwendige Schutzmaßnahmen zu liefern. Dies betraf bei-

spielsweise die Abfallbranche, die mit dem Einstieg Deutschlands in die Kreislaufwirtschaft 

und der damit verbundenen technischen Entwicklung rapide gewachsen ist.  

Eine Grundvoraussetzung für vergleichbare Messungen war die Entwicklung von standardi-

sierten Messverfahren. So wurde die TRBA 405 „Anwendung von Messverfahren und techni-

schen Kontrollwerten für luftgetragene biologische Arbeitsstoffe“ entwickelt [2], die als erste 

TRBA bereits Anfang 1997 veröffentlicht wurde. Umfangreiche Studien und Ringversuche 

folgten [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Mittlerweile liegen Erfahrungen aus mehr als zehn Jahren zu Messun-

gen von biologischen Arbeitsstoffen vor. Sie bestätigen zum einen, dass es viele Fragestel-

lungen und Gründe zur Durchführung von Bioaerosolmessungen in Arbeitsbereichen gibt 

(siehe Tabelle 1) und belegen zum anderen, dass eine sorgfältige Messplanung eine grundle-

gende Voraussetzung für die Qualität der Messergebnisse darstellt. Gleichwohl wird aus die-

sen Erfahrungen auch deutlich, dass der Aussagekraft von Ergebnissen auch Grenzen ge-

setzt sind.  
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Messplanung und Anwendung von Standardverfahren zur Erfassung biologischer Ar-
beitsstoffe 
 

Die Messplanung wird in erster Linie durch die Zielsetzung der Messung bestimmt (siehe Ta-

belle 1). 

Tabelle 1: Gründe für die Durchführung von Bioaerosol-Messungen (Beispiele) 

Art der Messung Ziel Messverfahren/ Messgröße 

Übersichtsmessung Prüfen ob biologische Ar-
beitsstoffe im Arbeitsbereich 
vorhanden sind 

Wenige Messstellen; auch se-
miquantitative Probenahmever-
fahren liefern aussagekräftige 
Ergebnisse 

Präventionsmessung Prüfen ob biologische Ar-
beitsstoffe im Arbeitsbereich 
vorhanden sind und Be-
stimmung ihrer Konzentrati-
on (Gefährdungsbeurteilung)

Bewertung der Messergebnis-
se durch Vergleich mit Refe-
renzwerten; standardisierte, 
quantitative Messverfahren 

Untersuchung berufsbe-
dingter Erkrankungen 

Bestimmung der Konzentra-
tion biologischer Arbeitsstof-
fe im Arbeitsbereich und 
Identifizierung der am häu-
figsten vorkommenden Arten 

Standardisierte, quantitative 
Messverfahren; 

Geeignete Analyseverfahren 
zur Differenzierung der am 
häufigsten vorkommenden 
Arten erforderlich 

Beurteilung der Wirksam-
keit von Schutzmaßnah-
men 

Bestimmung der Konzentra-
tion biologischer Arbeitsstof-
fe im Arbeitsbereich 

Standardisierte, quantitative 
Messverfahren; Bewertung der 
Messergebnisse 

1. durch Vergleich mit Techni-
schen Kontrollwerten 

2. durch Vergleich von Analy-
seergebnissen aus Mes-
sungen mit und ohne Um-
setzung von Schutzmaß-
nahmen 

Beurteilung von Sanie-
rungserfolgen 

Bestimmung der Konzentra-
tion biologischer Arbeitsstof-
fe im Arbeitsbereich 

Standardisierte, quantitative 
Messverfahren; Bewertung der 
Messergebnisse durch Ver-
gleich von Analyseergebnissen 
aus Messungen vor und nach 
der Umsetzung von Sanie-
rungsmaßnahmen 

 

Standardisierte Messverfahren zur Bestimmung von Konzentrationen biologischer Arbeitsstof-

fe in der Luft in Arbeitsbereichen sind in der IFA-Arbeitsmappe beschrieben (siehe Tabelle 2, 

[9]). Dazu gehört auch das Verfahren zur Bestimmung der Schimmelpilzkonzentration in der 
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Luft am Arbeitsplatz, das ursprünglich als TRBA veröffentlicht wurde [10]. Insbesondere die-

ses Messverfahren hat sich im Arbeitsschutz sehr gut etabliert und wird bei Messungen zur 

Erfassung von Schimmelpilzkonzentrationen in Arbeitsbereichen wie z. B in der Abfallwirt-

schaft, bei der Gebäudesanierung etc. herangezogen. Es wird sowohl von den messtechni-

schen Diensten der Unfallversicherungsträger (UVT) als auch von Anbietern auf dem freien 

Markt angewendet. 

 

Tabelle 2: Standardverfahren zur Bestimmung von Konzentrationen biologischer Arbeitsstoffe 
in der Luft am Arbeitsplatz (in der jeweils aktuellen Fassung)1 

Kennziffer Messverfahren 

9420 Verfahren zur Bestimmung der Schimmelpilzkonzentration in der Luft am Ar-
beitsplatz 

9430 Verfahren zur Bestimmung der Bakterienkonzentration in der Luft am Arbeits-
platz 

9450 Verfahren zur Bestimmung der Endotoxinkonzentration in der Luft am Arbeits-
platz 

 

Auch Messungen zur Einhaltung des einzigen derzeit existierenden Technischen Kontrollwer-

tes, der in Abfallbehandlungsanlagen einschließlich Sortieranlagen in der Abfallwirtschaft zur 

Beurteilung der Wirksamkeit von technischen Schutzmaßnahmen in Sortierkabinen, Kabinen, 

Führerhäusern und Steuerständen herangezogen werden kann, sind auf der Grundlage die-

ses Messverfahrens durchzuführen (siehe TRBA 214, [11]). 

Die Qualität der Ergebnisse aus solchen Messungen ist in der Regel gut, wenn die Ausfüh-

renden die Messverfahren beherrschen und die Auswertung der Proben in den Analyselabo-

ren routiniert durchgeführt wird. Eine Beurteilung der Wirkung biologischer Arbeitsstoffe auf 

den Menschen ist anhand solcher Ergebnisse jedoch meist nicht möglich. Im Zusammenhang 

mit Verfahren zur Ermittlung von Berufskrankheiten wird deshalb zunehmend nach Messun-

gen gefragt, bei denen eine detaillierte Erfassung der jeweils vorhandenen Mikroorganismen-

Arten gefordert wird. Unter diesem Blickwinkel bestehen derzeit einige Einschränkungen, die 

auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sind. 

Zur Quantifizierung von Endotoxinen, einem wirkungsrelevanten Bestandteil von gramnegati-

ven Bakterien, in Stäuben in der Luft am Arbeitsplatz hat sich national und international der 

LAL-Test etabliert [12]. Für Messwerte, die mit diesem Verfahren erhalten werden, gibt es 

                                            
1 Quelle: IFA Arbeitsmappe, Messung von Gefahrstoffen. Hrsg.: Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-

rung (DGUV), Berlin. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1989 – Loseblatt-Ausgabe 
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Dosis-Wirkungsbeziehungen hinsichtlich respiratorischer - und systemischer Symptome bzw. 

Erkrankungen für spezielle Stäube, wie z.B. Rohbaumwolle. Allgemeingültige Grenzwerte 

oder Technische Kontrollwerte für Endotoxine gibt es nicht [13]. 

Mit Hilfe der veröffentlichten Standardverfahren lassen sich Summengrößen bestimmen, die 

für Übersichtsmessungen, Messungen zur Gefährdungsbeurteilung oder zur Beurteilung der 

Wirksamkeit einer Schutzmaßnahme aussagekräftige Ergebnisse liefern. 

 

 

Aussagekraft mikrobiologischer Analyseergebnisse 

Für die Untersuchung von Luft- oder auch Materialproben auf Schimmelpilze stehen eine 

Anzahl qualifizierter Labore zur Verfügung, die die Qualität ihrer Analysen durch regelmäßige 

Teilnahme an jährlich stattfindenden Ringversuchen unter Federführung des Landesgesund-

heitsamtes Baden-Württemberg, Stuttgart belegen können. Ringversuche zur Bestimmung der 

Identität von Bakterien werden hingegen ausschließlich für medizinisch relevante Organismen, 

die in Laborpraxen untersucht werden angeboten oder für die in der Untersuchung nach 

Trinkwasserverordnung festgeschriebenen Organismen [14, 15]. Für den Nachweis von ver-

schiedenen Bakterienarten aus unterschiedlichsten Umwelt- bzw. Materialproben gibt es i. d. 

R. keine als Standard beschriebenen Untersuchungsverfahren. Deshalb werden auf diesem 

Gebiet bisher auch keine Ringversuche zur Qualitätssicherung durchgeführt und es gibt keine 

der Schimmelpilzanalytik vergleichbare Anzahl von qualifizierten Auftragslaboren.  

 Durch das Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesene Nationale Referenzzentren und Kon-

siliarlabore sind zwar auf den Nachweis bestimmter Mikroorganismengruppen spezialisiert, 

verfügen aber häufig nicht über hinreichende Erfahrungen mit der Analyse von Luft- oder ver-

schiedenartigen Materialproben, da in solchen Laboratorien vorrangig medizinische Proben 

wie Urin, Blut, Sputum o. ä. untersucht werden [16]. 

 Auch zu untersuchende Proben selbst können ein Problem für die mikrobiologische Analy-

tik darstellen, weil die Trägermaterialien der Proben bestimmte Schritte eines Analyseverfah-

rens hemmen können, wie z. B. bakterizidhaltige Kühlschmierstoffe die Isolierung von Bakteri-

en aus entsprechenden Proben.  

 Weiterhin kann es Einschränkungen von Ergebnissen bei der Identifizierung von Bakterien 

geben, weil die hierfür verwendeten kommerziellen biochemischen Tests auf eine ausgewähl-

te Gruppe medizinisch relevanter Mikroorganismen hin ausgelegt sind, während Bakterien, die 

in Arbeitsbereichen vorkommen und dort zu Erkrankungen führen eine Schnittmenge aus me-

dizinisch relevanten und in der Umwelt üblicherweise vorkommenden Organismen darstellen. 
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Auch die Analytik ausgewählter Mikoorganismengruppen, die mit bestimmten Erkrankungen in 

Zusammenhang gestellt werden, kann schwierig sein. Als ein Beispiel seien Aktinomyzeten 

genannt, von denen verschiedene Arten als sicher bewiesene Antigene im Zusammenhang 

mit einer Exogen Allergischen Alveolitis (EAA) gelten [17]. Ein Messauftrag, der im Zusam-

menhang mit der Ermittlung berufsbedingter Erkrankungen häufig vorkommt, ist die Bestim-

mung der Aktinomyzetenkonzentration in der Luft sowie der Nachweis bestimmter Aktinomy-

zetenarten innerhalb dieser Gesamtkonzentration. Wie würde man in einem solchen Fall vor-

gehen? 

Für die Bestimmung der Konzentration von Aktinomyzeten in der Luft am Arbeitsplatz wurde in 

den 1990er Jahren ein Standardverfahren erarbeitet und als Bericht der Kommission Arbeits-

schutz und Normung (KAN) veröffentlicht [8]. Nach dem dort beschriebenen Verfahren soll 

eine Gesamtkoloniezahl meso- oder thermophiler Aktinomyzeten durch Kultivierung auf einem 

selektiven Nährboden bei unterschiedlichen Temperaturen bestimmt werden können.  

Die praktische Erfahrung zeigt jedoch, dass je nach Herkunft der Proben, nicht nur Aktinomy-

zeten sondern auch andere Bakterien auf diesem Nährboden aufwachsen können. Es ist so-

mit unabdingbar eine zumindest stichprobenartige Überprüfung der gewachsenen Kolonien 

mit weiteren Analyseverfahren vorzunehmen, um zweifelsfrei festzustellen, ob es sich tatsäch-

lich um Aktinomyzetenstämme handelt [18]. Der weitere Nachweis bestimmter Aktinomyzete-

narten würde mit Hilfe molekularbiologischer Nachweisverfahren in einem Labor geführt wer-

den, das über viel Erfahrung mit solchen Untersuchungen verfügt [19]. 

 

 

Forschungsbedarf    

Biologische Arbeitsstoffe können Infektionen, allergische oder toxische Erkrankungen verur-

sachen. Bei berufsbedingten Infektionskrankheiten werden selten Untersuchungen zum Vor-

kommen des Infektionserregers im Arbeitsbereich durchgeführt. Die Mehrzahl der für Ermitt-

lungen berufsbedingter Erkrankungen durchgeführten Messungen biologischer Arbeitsstoffe 

stehen im Zusammenhang mit allergischen oder chemisch-irritativ oder toxischen Symptomen 

und Atemwegserkrankungen. Über die sensibilisierende oder toxische Wirkung vieler biologi-

scher Arbeitsstoffe ist bisher nur sehr wenig bekannt. In den Messvorschriften der IFA-

Arbeitsmappe ist diesen Wirkungen, mit Ausnahme im Ansatz der für Endotoxine, kaum 

Rechnung getragen. Selbst bei einer weitgehenden Charakterisierung der Mikroorganismen 

ist ein gesicherter Zusammenhang zwischen dem Vorkommen bestimmter Mikroorganismen 

am Arbeitsplatz und dem Auftreten einer Erkrankung häufig nicht untersucht.  

Aus Sicht der Probenehmer und Analytiker wurde im zurückliegenden Jahrzehnt daran gear-

beitet, geeignete Probenahmeverfahren zu entwickeln, diese für einen vielfältigen Anwen-
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dungsbereich zu standardisieren, die Qualität der Ergebnisse kontinuierlich hoch zu halten 

und zu verbessern. Letztendlich nützt dieser Einsatz jedoch nur wenig, wenn anhand der Er-

gebnisse aus den mikrobiologischen Untersuchungen keine Zusammenhänge zu den beste-

henden Erkrankungen aufgezeigt, d.h. die Messergebnisse nicht bewertet werden können. Im 

Dialog mit Medizinern sind Verfahren zu entwickeln, die diese Zusammenhänge untersuchen 

lassen. Die Bewertbarkeit von Arbeitsplatzuntersuchungen wird dazu beitragen, die Gefähr-

dung von Beschäftigten durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit zu verringern. Der dazu 

erforderliche Forschungsbedarf sollte gemeinsam formuliert werden. 
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